
Diese Erklärung ist der Gemeindeverwaltung Raeren - Finanzdienst, Hauptstraße, 26 in 4730 
Raeren, vor dem                         20      zuzustellen. 

FINANZDIENST 
 
Auskünfte :  Finanzdienst Raeren 
Hauptstraße, 26 - 4730 RAEREN           
Tel.:  087/85.89.58 
Fax : 087/85.33.73 
E-Mail : hans.hambloch@raeren.be 
Konto : 097-1652700-14         
IBAN: BE94 0971 6527 0014 

BIC: GK CC BE BB        GEMEINDEVERWALTUNG  RAEREN 

Finanzdienst – zu Hd . Herr Hambloch H.  

Hauptstraße, 26 

4730  RAEREN 
 

 

Unterzeichneter (komplette Adresse) :     
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
Adresse an welche der Steuerbescheid geschickt werden soll : 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
 

erklärt folgende Zweitwohnung zu besitzen / benutzen  :   
  

    
(Die bereits eingetragenen Auskünfte beziehen sich auf Ihre Angaben, die bei der Anmeldung des Zweitwohnsitzes gemacht 
wurden, falls Änderungen erfolgt sind, bitten wir Sie, die entsprechenden Abänderungen vorzunehmen).  
 
Auszug aus der Steuerordnung : 
...“ 
Artikel 1 :  Zugunsten der Gemeinde Raeren wird ab dem 01. Januar 2008 für die Dauer  von 5 Jahren, endend am 31. Dezember 2012, eine jährliche 
Gemeindesteuer auf in der Katastermutterrolle eingetragene oder nicht eingetragene und auf dem Gemeindegebiet gelegene Zeitwohnungen erhoben. 
.... 
Artikel 5 :  Der Steuerbetrag wird auf 300,-  € pro Jahr und Zweitwohnung festgesetzt.  
 
Artikel 6 :  Die Erfassung der besteuerbaren  Einheiten erfolgt seitens des Gemeindeverwaltung. Sie erhält von den Betreffenden eine unterschrieben 
Erklärung mit einem von ihr bestimmten Wortlaut und innerhalb der von ihr festgesetzten Frist.  .... 
 
Artikel 7 :  Die Nichteinreichung der Erklärung innerhalb der vorgesehenen Frist oder die fehlerhafte, unvollständige oder ungenaue Erklärung seitens 
des Steuerpflichtigen zieht die Besteuerung von Amts wegen mit sich.    
...   Im Falle einer Besteuerung von Amts wegen wird der geschuldete Steuerbetrag auf den doppelten Betrag der zu zahlenden Summe erhöht. 
  ....“ 

 
Ausgestellt zu                       , am                          20     . 
 
Hiermit versichere ich auf Ehre und Gewissen die Richtigkeit obiger Angaben 
   Unterschrift 
 
 
 

 

 

 

 

Hierbei handelt es sich lediglich um ein Erklärungsformular. Der zu entrichtende Betrag ist erst nach Erhalt des 

entsprechenden Steuerbescheides zu zahlen !  
 

STEUER  AUF  ZWEITWOHNUNGEN  -  STEUERJAHR  20 
ERKLÄRUNG 


